
16.04.2024 | Öffentliche Vergnügungen - Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind… Seite 1 von 2

Leitfaden für Veranstalter

Öffentliche Vergnügungen - Veranstaltungen, die der
Öffentlichkeit zugänglich sind und im weitesten Sinn der
Unterhaltung dienen

Aufgaben

Schriftliches Anzeigen der „öffentlichen Vergnügung“ bei der zuständigen Gemeinde
spätestens eine Woche vorher unter Angabe der Art, des Orts und der Zeit der
Veranstaltung und der Zahl der zuzulassenden Teilnehmer.

Erlaubnis bei der Gemeinde einholen, falls folgendes zu trifft:
Veranstaltungen, die nicht rechtzeitig bei der Gemeinde angezeigt wurden,

Veranstaltungen, bei denen mehr als eintausend Besucher zugleich
zugelassen, werden sollen, wenn sie außerhalb dafür bestimmter Anlagen
stattfinden,

motorsportliche Veranstaltungen (in dem Fall Erlaubnis bei der
Sicherheitsbehörde des Landratsamtes einholen)

Eventuelle Auflagen und Verbote beachten und umsetzen

Genehmigungen bei eventuellen Grundstückseigentümer einholen

Zeitliche Fristen

Schriftliches Anzeigen der „öffentlichen Vergnügung“ bei der zuständigen Gemeinde
spätestens eine Woche vor der Veranstaltung.
Erlaubnis bei der zuständigen Gemeinde bzw. beim Landratsamt frühzeitig vor der
Veranstaltung einholen.
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